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§ 19 Stmk. LSG 1983 Äußere
Bezeichnung des Betriebes

 Stmk. LSG 1983 - Steiermärkisches Lichtspielgesetz 1983

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2025

(1) Die Betriebsstätte ist mit einer der Art des Betriebes entsprechenden äußeren Bezeichnung zu versehen. Die

Bezeichnung muß so bescha4en sei, daß eine Verwechslung mit anderen im Gemeindegebiet bestehenden Betrieben

ausgeschlossen ist.

(2) Die äußere Bezeichnung ist in die Bewilligungsurkunde aufzunehmen. Die Führung einer anderen als dieser

Bezeichnung ist unzulässig.

(3) Eine äußere Bezeichnung, die fälschlicherweise den Eindruck erweckt, daß es sich bei dem betre4enden

Lichtspielbetrieb um ein wohltätiges, gemeinnütziges oder ein der Erziehung oder der Volksbildung dienendes

Unternehmen handelt, darf in die Bewilligungsurkunde nicht aufgenommen werden.

In Kraft seit 01.10.1983 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 19 Stmk. LSG 1983 Äußere Bezeichnung des Betriebes
	Stmk. LSG 1983 - Steiermärkisches Lichtspielgesetz 1983


